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Sbeen=Söettfcetoerfc
gut (grdcmgtutg eitteë <Be&aumtg3j>(ane3

Oer Stabt 3üricf> unb ifyret Vororte.
2?or bret fahren hatte ber ©roße Stabtrat oon

3ürid) etnen Krebit oon 40,000 gr. beroiüiflt, um bte

Befehaffung etneS ©runbplaneS im Btaßftabe oon 1:10,000
für bie ©rlangung oon Qbeenentroürfen ju einem 93e=

bauungSplan für -3üric^ unb feine Bororte su ermöglichen.
Sie Arbeiten ftnb heute fo roett oorgefd^ritten, baß bem

©roßen Stabtrat ber ©ntrourf su einem SGBettberoerbS«

Programm oorgelegt roerben tann. ®em SBetlberoetb

ift neben bem ©ebiet ber Stabt gürid) bas ber folgen«
ben BorortSgemeinben unterfiellt : AbllSroil, Affoltern
bei 3ünd), ÀlbiSrteben, Sllifietten, ©tetifon, £>ber» unb

Onterengfhingen, Çôngg, Kilchberg, KüSnad)t, Drltfon,
iRüfchli'on, Schlieren, Scf)roamenbtngen, Seebad), Uitifon
a. AlbiS, Oberurborf, OUeberurborf, SBeiningen, SBitifon,
3ollifon unb 3umifon. ®aS SBettberoetbSgebiet umfaßt
etroa 16,400 ha, baoon etroa 4000 ha SSBalb. Den
Beroerbern ift frelgefieHt, roeitereS Badjbargebtet in bte

Bearbeitung einsubestehen.
©te Organifation beS SBettberoerbeS bot feine

Schmierigfeiten, roetl ftch foroohl ber BegierungSrat, als
auch bte ©emeinberäte ber betr. ©emeinben, mit AuS«

nähme oon SBitifon, mit ber gemetnfamen Beranftaltung
bes SBettberoerbeS einoerftanben erflärten Auch ftimmten
fte bem oom Stabtrat oorgelegten Borfchlag über bie

Serteilung ber Koften su. Dtefe Soften finb nach

Absug eineê StaatSbeitrageS oon 15—20,000 gr. auf
110,000 gr. oeranfdhlagt, bie ftch mte folgt auf bte etn«

Seinen ©emeinben oerteilen: Stabt 3üri«h 99,440 gr.,
Sfiüfchlifon 605 gr, Kilchberg 2167 gr., AbliSroil 341 gr.,
AlbiScteben 264 ffr., lllftetten 759 gr., Schlieren 418

granfen, Oberurborf 55 gr., ©tetifon 363 gr., Sßelningen
99 gr., Ünterengfitingen 132 gr., Oberengfitingen 66 gr.,
ßöngg 517 gr., Affoltern 121 gr., Seebad) 319 gr.,
£tlifon 91 gr., Sdjroamenblngen 110 gr., ffiitifon
66 gr., 3oütfon 1276 gr., KüSnad)t 1903 gr., 3umifon
66 gr. ©ie Koftenoerteilung baftert auf bem BermögenS«

fteuerfapital.
Bad) bem ©ntrourf für baS SBettberoeibSprogramm

foHen Borfchläge eingereicht roerben für bie roettere AuS«

gefialtung unb ©rgänsung beS oorhanbenen
Straßen, unb BahnneßeS (©ifenbahnen unb

Straßenbahnen), für bte Regelung ber Bebauung
ber noch nicht überbauten ©eile ber Stabt 3öh ""b
ber Bororte foroie färbte möglichen Berbefferungen
in ben fchon bebauten Stabt« unb BorortSteilen. Unter

Beachtung ber ©runbfätje teé neusettlichen StäbtebaueS
über bte Anfotberungen beS BerfehrS, ber öffentlichen
©efunbheit, ber 2Birtfd)aftHchfett unb ber Schönheit unb

unier Berüdfidjtigung ber oorhanbenen baulichen unb

örtlichen Serhâltniffe haben bte ©ntroürfe ferner eine

organifd)e Überbauung unb fpfiematifcheAuSgefial«
tung berBerfehrSeinrichtungenbeSBBettberoerbS«
gebteteS ansufireben. Berlangt roirb etn allgemeiner Be»

bauungSplan im ÜJtaßftabe oon 1 : 10,000 unb bie

Übertragung ber roefentlidien ©eile beS ©ntrourfeS in bie

Überfidpfarten 1 : 25,000 foroie bie Stuffteltung oon
minbeftenS jroei ©etailplänen für foldje ©eile be§ SBett»

beroerbSgebteteS, beren Bebeutung für bie Stabt« ober

BorortSentroicflung bie ©inselbearbeitung angeseigt er«

(feinen läßt.
©er 'fkogrammentrourf enthält fobann eine Beth«

oon befonberen Bemerfungen. So ift 55- föc ben

Infchluß beS SBettberoerbSgebteteS an bie Bheinfd)iff»
fahrt foroohl bte Sim m at bis tnS ©ebiet ber Stabt
3ütich, als auch bie ©fatt bis in bie ©egenb oon

Seebach « Derltfon als fchiffbar oorauSsuf etsen;
bie Berbinbung biefer BBafferftraßen mit bem 3ö*idhfee
ift jeboch außer Betracht su laffen. gür bte Anlage ben
oorauSfuhtlichen Bebürfntffen ber 3ufurift genügenber
£äfen mit llmfd) Iagplät>en unb Berbtnbungen mit
©fiterbahnljöfen unb Qnbuftriegeleifen ftnb Borfdjläge
SU machen, ©te oorhanbenen SBälber ftnb su fronen.
Biögltchft sufammenhängenbe Batf= unb SfBtefenanlagen,
grtebhöfe, Spiel«, Sport« unb Schießplä^e ftnb oorsu«
fehen unb angemeffen su oerteilen. 3ludh für Einlagen su
3luSfteUungSsroeden unb für einen ©iergarten ift
©elänbe auSsufdfietben. 2Bo bte 3lrbeiterbeoöl!etung
großenteils in gefchloffener Bebauung roohnt, finb gret»
flächen für Blietgärten auSsufparen. ©te Sluftetlung beS
unÜberbauten ©ebteteS su SBohnoterteln hat in etnem
Umfang su gefchehen, baß in Berbtnbung mit ber cor«
hanbenen Uebetbauung ber oorauSfidjtliche BeoölferungS«
SuroachS bis 1950 Bläh ßnbet. gür bie gleiche Beoöife«
rungSsunahme finb öffentliche ©ebäube, SJlarfthallen,
gluß uttb Seebabanfialten, BolfSbäber ufro. oorsufehen.
©te heutigen Kafernen« unb 3eughauSanlagen in 3üridh,
bte ©jersierplähe, ber Botanize ©arten unb bie 2lnftalt
Burghölsli fötinen unter Beachtung ber ©igenart ihrer
3roecîbeftimmung o er legt roetben.

3ur Bïâmierung oon höchftenS fünf ©ntroürfen
roirb bem Btftégericht ein Betrag oon 5 0,0 00 gr.
Sur freien Berfügung geflellt, ber unter allen Umftänben
oerteilt roirb. ülußerbem roirb eine Summe oon 15,000
gr. auSgefetjt, bte in ©etlbeträgen oon mlnbe^euS 2000
gr. sum ülnlauf oon ©ntroürfen oerroenbet roerben
fann, bte ftdh nicht sur Breisertetlung im gansen Umfang
ber Aufgabe eignen, im einseht aber 6eachtenSroerte
Söfungen einselner ftäbtebaultd)er Aufgaben enthalten.
Bei ber Beurteilung roirb auf bie pra!tifd)e ©urdjführung
ber ©ntroürfe im ^inblid auf bte etitftehenben Koften
2Bert gelegt roerben. @S ift geplant, bie SluSfchrei«
bung fobalb als möglich, unb sroar noch i« biefem
3ahre oorsunehmen, roetl bie gachleute gerabe tn ber
fehigen 3ett geringet Bautätiglett über bie sur Beteiii«
gung an etnem fo umfangretchen 2Bettberoerb nötige
Bluße oerffigen. 31IS ©ermtn für bie ©tnlieferung ber
©ntroürfe ift ber 30. 3uni 1917 oorgefehen.

fu<ht nun sunachft beim ©roßen
Stabtrat bie ©rmädhtigung nac|, gemeinfam mit ben
Behorben beS KantonS unb ber Bororte ben geplanten
^jbeenroettberoerb su oeranftalten. ©leichseitig begehrt er
ei nnn S «inen jroetten Krebit im Betrag oon
64,000 gr. Sobalb ber ©roße Stabtrat ben Kcebit
berotutgt hat, roirb baS ?|3cei§çgericht befteUt unb bas
SCBettberoerbSprogramm enbgültig feftgelegt roerben.

Sie BerroertmiB bes ftäbtifcfien Sattbes

linbs bes Stbanseitarabens in 3iitid|.
©er Stabtrat hat am 17. gebruar bem ©roßen Stabt«

rate einen Antrag auf Sinbetung ber norböfilichen Bau«
l>er Selnauftraße jroifchen SihlamtSfiraße unb Stauf«

facherbrüde unterbreitet, ©te oom ©roßen Stabtrate
mit ber Borprüfung beS Eintrages betraute Kommiffion
empfahl btefen sur Sinnahme. $m ©roßen Stabtrate
erfuhr bie Borlage jeboch Anfechtung, ©tn Blitglieb
oertrat bte Anficht, eS foHte mit ber geftfepng ber Bau«
Unie btS nach Durchführung beS geplanten Qbeenroett«
beroerbeS sur ©rlangung oon Böttingen für etnen Be«
bauungSplan für bie Stabt 3firid) unb ihre Bororte
Sugeroartet roerben. Bon anberen Btitgltebern rourbe be«
gehrt, baß ber Stabtrat oor ber Be|anblung beS An«
trageS barüber Auffdjluß gebe, roie er ftch bie fünftige
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Ideen - Wettbewerb
zur Erlangung eines Bebauungsplanes
der Stadt Zürich und ihrer Vororte.
Vor drei Jahren hatte der Große Stadtrat von

Zürich einen Kredit von 40,000 Fr. bewilligt, um die

Beschaffung eines Grundplanes im Maßstabe von 1:10,000
für die Erlangung von Jdeenentwürfen zu einem Be-

bauungsplan für Zürich und seine Vororte zu ermöglichen.
Die Arbeiten sind heute so weit vorgeschritten, daß dem

Großen Stadtrat der Entwurf zu einem Wettbewerbs-
Programm vorgelegt werden kann. Dem Wettbewerb
ist neben dem Gebiet der Stadt Zürich das der folgen-
den Vorortsgemeinden unterstellt: Adliswil, Affoltern
bei Zürich, Älbisrieden, Altstetten, Dtetikon, Ober- und

Unterengstringen, Höngg, Kilchberg. Küsnacht, Orlikon,
Rüschlikon. Schlieren, Schwamendingen. Seebach. Uitikon
a. Albis, Oberurdörf. Niederurdorf, Weiningen. Witikon,
Zollikon und Zumikon. Das Wettbewerbsgebtet umfaßt
etwa 16,400 da. davon etwa 4000 da Wald. Den
Bewerbern ist freigestellt, weiteres Nachbargebiet in die

Bearbeitung einzubeziehen.
Die Organisation des Wettbewerbes bot keine

Schwdrigkeiten. weil sich sowohl der Regierungsrat, als
auch die Gemeinderäte der betr. Gemeinden, mit Aus-
nähme von Witikon, mit der gemeinsamen Veranstaltung
des Wettbewerbes einverstanden erklärten Auch stimmten
sie dem vom Stadtrat vorgelegten Vorschlag über die

Verteilung der Kosten zu. Diese Kosten sind nach

Abzug eines Staatsbeitrages von 15-20,000 Fr. auf
110,000 Fr. veranschlagt, die sich wie folgt auf die ein-

zelnen Gemeinden verteilen: Stadt Zürich 99,440 Fr,,
Rüschlikon 605 Fr. Kilchberg 2167 Fr.. AdliSwil 341 Fr..
KUMden.264 Fr-, Altstetten 759 Fr,. Schlieren 418

Franken, Oberurdörf 55 Fr., Dietikon 363 Fr., Weintngen
99 Fr, Unterengstringen 132 Fr., Oberengstringen 66 Fr..
Höngg 517 Fr.. Affoltern 121 Fr., Seebach 319 Fr,,
Orlikon 91 Fr., Schwamendingen 110 Fr,, Witikon
66 Fr.. Zollikon 1276 Fr.. Küsnacht 1903 Fr.. Zumikon
66 Fr. Tie Kostenverteilung basiert auf dem Vermögens-
steuerkapital.

Nach dem Entwurf für das Wettbewerbsprogramm
sollen Vorschläge eingereicht werden für die weitere Aus-

gestaltung und Ergänzung des vorhandenen
Straßen- und Bahnnetzes (Eisenbahnen und

Straßenbahnen), für die Regelung der Bebauung
der noch nicht überbauten Teile der Stadt Zürich und
der Vororte sowie für die möglichen Verbesserungen
in den schon bebauten Stadt- und Vorortsteilen. Unter

Beachtung der Grundsätze des neuzeitlichen Städtebaues
über die Anforderungen des Verkehrs, der öffentlichen
Gesundheit, der Wirtschaftlichkeit und der Schönheit und

unter Berücksichtigung der vorhandenen baulichen und

örtlichen Verhältnisse haben die Entwürfe ferner eine

organische Überbauung und systematische Ausge st a l-

tung der Verkehrseinrichtungen des Wettbewerbs-
gebietes anzustreben. Verlangt wird ein allgemeiner Be-
bauungsplan im Maßstabe von 1 : 10,000 und die

Übertragung der wesentlichen Teile des Entwurfes in die

Übersichtskarten 1 : 25,000 sowie die Aufstellung von
mindestens zwei Detailplänen für solche Teile des Welt-
bewerbsgebtetes, deren Bedeutung für die Stadt- oder

Vorortsentwicklung die Einzelbearbeitung angezeigt er-
scheinen läßt.

Der Programmentwurf enthält sodann eine Reihe
von besonderen Bemerkungen. So ist z. B. für den

Anschluß des Wettbewerbsgebietes an die Rheinschiff-
fahrt sowohl die Lim m at bis ins Gebiet der Stadt
Zürich, als auch die Glatt bis in die Gegend von

Seebach - Oerlikon als schiffbar vorauszusetzen;
die Verbindung dieser Wasserstraßen mit dem Zürichsee
ist jedoch außer Betracht zu lassen. Für die Anlage den
voraussichtlichen Bedürfnissen der Zukunft genügender
Häfen mit Umsch lagplätzen und Verbindungen mit
Güterbahnhöfen und Jndustriegeleisen sind Vorschläge
zumachen. Die vorhandenen W ä l d e r sind zu schonen.
Möglichst zusammenhängende Park- und Wiesenanlagen,
Friedhöfe, Spiel-, Sport- und Schießplätze sind vorzu-
sehen und angemessen zu verteilen. Auch für Anlagen zu
Ausstellungszwecken und für einen Tiergarten ist
Gelände auszuscheiden. Wo die Arbeiterbevölkerung
großenteils in geschlossener Bebauung wohnt, sind Frei-
flächen für Mtetgärten auszusparen. Die Aufteilung des
unÜberbauten Gebietes zu Wohnvierteln hat in einem
Umfang zu geschehen, daß in Verbindung mit der vor-
handenen Ueberbauung der voraussichtliche Bevölkerungs-
zuwuchs bis 1950 Platz findet. Für die gleiche Bevölke-
rungszunahme sind öffentlicheGebäude, Markthallen,
Fluß und Seebadanstalten, Volksbäder usw. vorzusehen.
Die heutigen Kasernen- und Zeughausanlagen in Zürich,
die Exerzierplätze, der Botanische Garten und die Anstalt
Burghölzli können unter Beachtung der Eigenart ihrer
Zweckbestimmung verlegt werden.

Zur Prämierung von höchstens fünf Entwürfen
wird dem Preisgericht ein Betrag von 50,000 Fr.
zur freien Verfügung gestellt, der unter allen Umständen
verteilt wird. Außerdem wird eine Summe von 15,000
Fr. ausgesetzt, die in Teilbeträgen von mindestens 2000
Fr. zum Ankaus von Entwürfen verwendet werden
kann, die sich nicht zur Preiserteilung im ganzen Umfang
der Ausgabe eignen, im einzeln aber beachtenswerte
Lösungen einzelner städtebaulicher Aufgaben enthalten.
Bei der Beurteilung wird auf die praktische Durchführung
der Entwürfe im Hinblick auf die entstehenden Kosten
Wert gelegt werden. Es ist geplant, die Aus schrei-
bung sobald als möglich, und zwar noch in diesem
Jabre vorzunehmen, weil die Fachleute gerade in der
jetzigen Zeit geringer Bautätigkeit über die zur Beteili-
gung an einem so umfangreichen Wettbewerb nötige
Muße verfügen. Als Termin für die Etnlieferunq der
Entwürfe ist der 30. Juni 1917 vorgesehen.

Stadtrat sucht nun zunächst beim Großen
Stadtrat die Ermächtigung nach, gemeinsam mit den
Behörden des Kantons und der Vororte den geplanten
^sdeenwettbewerb zu veranstalten. Gleichzeitig begehrt er

diesem Zweck einen zweiten Kredit im Betrag von
64 000 Fr. Sobald der Große Stadtrat den Kredit
bewilligt hat, wird das Preisgericht bestellt und das
Wettbewerbsprogramm endgültig festgelegt werden.

Sie Bemertmg des städtische« Landes

links des Schmzenmbens i« Zürich.
Der Stadtrat hat am 17. Februar dem Großen Stadt-

rate einen Antrag auf Änderung der nordöstlichen Bau-
Unie der Selnaustraße zwischen Sihlamtsstraße und Staus-
facherbrücke unterbreitet. Die vom Großen Stadtrate
mit der Vorprüfung des Antrages betraute Kommission
empfahl diesen zur Annahme. Im Großen Stadtrate
erfuhr die Vorlage jedoch Anfechtung. Ein Mitglied
vertrat die Ansicht, es sollte mit der Festsetzung der Bau-
linie bis nach Durchführung des geplanten Jdeenwett-
bewerbes zur Erlangung von Vorschlägen für einen Be-
bauungsplan für die Stadt Zürich und ihre Vororte
zugewartet werden. Von anderen Mitgliedern wurde be-
gehrt, daß der Stadtrat vor der Behandlung des An-
träges darüber Ausschluß gebe, wie er sich die künftige
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Bewertung beS ftäbiifcßen SanbeS linfS be§ ©cfjanjen«
grabenS (ctjcmaïigeS föoljbepot, .©ihlbabllegenfcßaft unb
e^emaï§ ©cßmibfcße SJtafcßtnenfabrif) benfe. ®er ©roße
©tabtrat ftimmte btefem Borfcßlage p unb trat bat)er
auf ben Antrag beS ©tabtrateS nicht etn.

®er ©tabtrat legt nun bem ©roßen ©tabtrate feinen
Antrag roieber nor unb erftattet über bie geplante Ber«

roertung beS in forage fteßenben ©ebteteS folgenben
Sériât :

®te ©tabt befißt jroifdßen ©cßanjengraben, ©elnau«
unb ©ißlftraße folgenbe ©runbftücfe:

1. ©ßemaligeS ©ißlamtSareal (ftäbtifcßeS Stußgut),
2114,73 m* mit 35,570 gr. ^noentarroert; 2. Siegen«

fcßaft pm ©ißlbab, 1624,77 m*, 130,000 gr. 3noen=
tarroert; 3. ehemals ©chmibfcße Stegenfdßaft ©ißlftraße
65/69, 1924,53 m- 211,450 gr. ^noentarroert ; 4. auf«
plaffenber ©ißlfanal, 2216 m-; 5. ©elänbe jroifdßen
©ißlamtSareal unb ©rißan jengraben (Babanftalt, Böfcßung,
Babroeg), 2004,23 m^, 30,000 gr. Qnoentarroert, ju«
fammen 9984 m* mit etnem gefamtcn Qnoentarroert non
407,020 gr. tgm $noentar erfdßeint jroor bte ehemals
©dßmibfcße Siegenfcßaft mit 411,450 gr., baoon entfallen
aber 200,000 gr. auf bie ©ntfdßäbigung, bie bie BunbeS«
bahnen für bie fUblöfung beS SBaffetrechteS ju jaulen
ftd^ oerpflidßtet haben.

®te ©tubien über bie ©rfdßließung beS gefamten ®e«

bieteS jroifdßen ©dßanjengraben, ©elnau < unb ©ißlftraße
haben 1912 begonnen, ©te mürben junäcßft oeranlaßt
burch bie grage, ob bie neue Umformerftation im ©elnau
in bie alte ©ißlbabliegenfdßaft gefteüt roerben fönne. @S

mürben bamalS eine Steide non ©Eignen für bte @r=

fdßließung beS ©ebteteS auggearbeitet. ©cßließlicß ließ
man aber ben ©ebanfen, bte Umformerftation in jenes
Sanb p ftcüen, fallen, meßt nur roeil bie ^lajterung beg
©ebäubeS einigen ©cßroterigfeiten begegnete, fonbern aucß

aus betriebStecßmfdßen ©rfinben.
bleuen Stnfioß ju ©tubien gab bte tprojefcierung eineS

©ebäubeS für baS che m if che Sab Oratorium. Ur«

fprüngltdß mar oorgefeßen, btefeS int BerroaltungSgebaube 1

im Detenbadß unterjubringen. 3m 3aßr 1911 fanb man
bie§ jebocß bebenfließ; man entflieh ftdß für ben Sau
etneS befonbeten ©ebäubeS unb faß ficß nach. etnem ge«

eigneten Bauplaß um. Slacßbem bret oerfcßtebene ins
üluge gefaßte ißläße fich als ungeeignet errotefen batten,
lub ber ©tabtrat im Slpril 1913 ben Borftanb beS Bau«
roefenS 1 ein, p prüfen unb p berieten, ob unb in
meiner Sßeife im ©eblete beg ehemaligen £>oljbepotg an
ber ©elnauftraße ein Bauplaß für etn cßemifcßeS Sabo«

ratorium gefdbaffen roerben fönne. Beoor bie ©tubten
hierüber gänzlich pm Slbfdßluffe gebteben roaren, berid^tete
ber ißolijeiöorftanb, baß bag fpauS pr iUlüßleburg an
ber Säßrlngerfiraße, bag fetnerjeit auf Slntrag ber Reiter«
roeßrfommiffion pr Ummanblung in eine ftänbige Branb«
mache beftimmt roorben mar, ben IHaumbebürfniffen bodb
nidbt p genügen oermöchte unb baß baber an geeigneter
zentraler Sage etn Sieubau erftellt roerben foüte.

®ie Bauoerroaltung I erhielt ben Stuftrag, p prüfen,
ob nicht neben bem cßemifdßen Saboratorium auch Me

Branbroacße auf bem ftäbtifcßen Sanbe linfS beg

©dßanjengrabeng erftellt roerben fönnte. ®ie ©tubien
unb bte Beratungen mit ben beteiligten BerroaltungS«
abteilungen unb ber geuerroeßrfommiffion führten p
ber im ©ituationgplan bargeftettten Söfung. ®amadß
foil barauf oerjidßtet roerben, ben langen unb namentlich
in feinem fübroeßlicßen Seil fcßmalen Sanbftretfen jroi«
fdhen ber Sterarjnelfdßule unb ben Käufern am norb«
liehen Slrm ber ©elnauftraße etnerfeitg unb bem ©dhan»
jengraben anberfettg burch eine oom Bahnhof ©elnau
big pr ©ihtftcaße führenbe Sänggftraße ju erf^tteßen.
®ie ©traße hotte eine oerhättnigmäßig große gläche er«

forbert, fo baß im fübroeftlichen Seil feine oorteilhaftra
Baupläne hätten gebilbet roerben fönnen. ®a jubetrc
bereitg bie Slufgabe geftellt roar, für jroet ®tenftjroeige
©ebäube ju errichten, bte jroar einer jentralen Sage be=

bürfen, aber nicht n'oiroenbigerroetfe unmittelbar an eine
Berfehrgftraße anftoßen müffen, fo lag eg nahe, bag
Çintertanb burch îûrjere ^ufah^tgftraßen p erfdhlteßen.
®ie ©rfcijlteßung beg ©ebteteg beg ehemaligen £>o!jbepotg
ift folgenbermaßen gebadet : Sin ber ©elnauftraße, gegen«
über bem Bahnhof ©elnau, foil auf ber nadj bem Sin«

trage beg ©tabtrateg oorgefchobenen Baulinie etn SBolp«
unb ©efdhäftggebaube, fet eg burch bie ©tabt, fet eg burch
einen ißrioaten, erftellt roerben. 3« bem bahinterliegen«
ben ©elänbe, roo bte ©rfdhütterungen beg Bobeng burch
ben guhrroer!« unb ©traßenbahnoertehr auf ber ©elnau«
firaße roeniger fpürbar fmb, foil bag dhemifdhe Sabora«
torium gebaut roerben. ®te ßufahrt erfolgt burch
an ©telle beg einjubecïenben ©ihlfanalg p fcïjaffenbe
3ufahrtgftraße, bie im Blan al§ oerlegter Babroeg be«

jeteßnet ift, roeil ber füblithe Seil beg Babroegeg in btefe
©traße oerlegt roerben foil. ®er oerlegte Babroeg
bilbet ferner bte nötige ßufahrt für bag norböftlich bei
Saboratoriumsbauplaßeg längg beg ©ebieteg ber Ster«
arpetfchule beßnbliche ßäbtif^e Sanb, bag big auf roei«
tereg rote bisher alg Sagerplaß oom ©traßentnfpeftorat
benüßt roerben foil unb fpäter oietleicht einmal burch bte

©tabt baulich oerroertet roerben roirb. SJtit genügenb
breiter Slugfahrt gegen bte ©elnauftraße jroifefjen ber
Sierarpeifchule unb bem ©ebäube ber Baugeroerbetaffe
foU norböfiltch beg Sagerplaßeg teils auf ber ehemals
©ehmibfeßen Siegenfdhaft, teils auf ber Siegenfdjaft pm
©ihlbab unb teilg im ©ebtete beS ehemaligen Kanals
bie ßübtifeße Branbroacße mit ben fie flanfterenben
SBerfftattanbauten erftellt roerben. ®ie geuerroehrfom«
miffion ßat ber Sage ber Branbroadje pgeftimmt. ©egen«
roärlig roirb bag Siaumprogramm überprüft, na^h®^
folgt bte SluSarbeitung bei generellen ißrofefteS. ®ie
fünftige Überbauung beS ©ebieteS an ber ©ißlßraße
jroifdhen ©elnauftraße unb ©dßanjengraben, baS pm
größten Seil tn prioatem Beftß iß, unb bie Schaffung
ber nötigen 3ufahrt pm bortigen ßünterlanb, oon ber
©ißlftraße her, foil fpäter geregelt roerben.

®aS ißrojeft für bie ©rrichtung beS dhemifchen Sa«

boratoriumS ift fertiggeftellt unb liegt jurjett oor bem
BunbeSrat. ©obalb biefer bie ©eneßmigung auSgefpro«
chen hat, roirb baS iprofeft mit bem ftrebitbegeßren bem
©roßen ©tabtrate oorgelegt roerben. Stach Beroiüigung
beS 5trebiteg foil mit ber SluSfüßrung fofort begonnen
roerben, nidßt nur, roetl bag BebürfniS brlngenb ift,
fonbern auch, uro bem ßjocf)bauamt unb bem Baugeroerbe
Slrbeit p oerfdjaffen. Bor Baubeginn, ja oor ©eneßmi«

gung beS projettes, foüte aber über bie oom ©tabtrate
oorgefdjlagene Stnberung ber Baultnie ber ©elnauftraße
entfeßteben fein.

gür eine Berfcßtebung ber Beßanblung ber Baulinien«
oorlage big nach Durchführung beS QbeemoettberoerbeS

pr ©rlangung etneg BebauungSplaneg für Söttcftc

feine Borotle, erflärt ber ©tabtrat naeß biefen SDtittei«

iungeu, liegt fetn ©runb oor. ®er ©tabtrat fönnte oor
aüem bag ißrojeft für ben Steubau beg dhemifdßen Sabo«

ratoriumS nießt fo lange jmücflegen. ®er geplante
Söettberoerb foU überhaupt nidßt eine ©iftterung ber Be«

bauungSplan« unb Guartterplanftubien unb ber geft»
feßung oon Bau« unb Stioeaulinien oon öffentlichen unb
Cluartierßraßen pr golge haben. Qn ben meiften gällen
ftünben etner ©ißterung gefcßlicße Beßimmungen unb
StegterungSratSbefdhlüffe entgegen. ®er SBettberoerb roirb
fetnen ÜBert nidßt oeriieren, roenn roäßrenb feiner ®urcß«
fitßrung ber SluSbau beS Bebauungsplanes feinen nor«
malen gortgang nimmt.
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Verwertung des städtischen Landes links des Schanzen-
grabens (ehemaliges Holzdepot, Sihlbadliegenschaft und
ehemals Schmidsche Maschinenfabrik) denke. Der Große
Stadtrat stimmte diesem Vorschlage zu und trat daher
auf den Antrag des Stadtrates nicht ein

Der Stadtrat legt nun dem Großen Stadtrate seinen

Antrag wieder vor und erstattet über die geplante Ver-
wertung des in Frage stehenden Gebietes folgenden
Bericht:

Die Stadt besitzt zwischen Schanzen graben, Selnau-
und Sihlftraße folgende Grundstücke:

1. Ehemaliges Sihlamtsareal (städtisches Nutzgut),
2114,73 mit 35,570 Fr. Jnventarwert; 2. Liegen-
schaft zum Sihlbad, 1624,77 m-, 130,000 Fr. Jnven-
tarwert; 3. ehemals Schmidsche Liegenschaft Sihlftraße
65/69, 1924,53 m- 211,450 Fr. Jnventarwert; 4. auf-
zulassender Sihlkanal, 2216 m-; 5. Gelände zwischen

Sihlamtsareal und Schanzengraben (Badanstalt, Böschung.
Badweg). 2004,23 m^, 30,000 Fr. Jnventarwert, zu-
fammen 9984 mit einem gesamt« n Jnventarwert von
407,020 Fr. Im Inventar erscheint zwar die ehemals
Schmidsche Liegenschaft mit 411,450 Fr., davon entfallen
aber 200.000 Fr. auf die Entschädigung, die die Bundes-
bahnen für die Ablösung des Wasferrechtes zu zahlen
sich verpflichtet haben.

Die Studien über die Erschließung des gesamten Ge-
btetes zwischen Schanzengraben, Selnau- und Sihlftraße
haben 1912 begonnen. Sie wurden zunächst veranlaßt
durch die Frage, ob die neue Umformerstation im Selnau
in die alte Sihlbadliegenschaft gestellt werden könne, Es
wurden damals eine Reihe von Skizzen für die Er-
schließung des Gebietes ausgearbeitet. Schließlich ließ
man aber den Gedanken, die Umformerstation in jenes
Land zu stellen, fallen, nicht nur weil die Plazierung des
Gebäudes einigen Schwierigkeiten begegnete, sondern auch
aus betriebstechnischen Gründen.

Neuen Anstoß zu Studien gab die Projektierung eines
Gebäudes für das chemische Laboratorium. Ur-
sprünglich war vorgesehen, dieses im Verwaltungsgebäude t
im Oetenbach unterzubringen. Im Jahr 1911 fand man
dies jedoch bedenklich; man entschied sich für den Bau
eines besonderen Gebäudes und sah sich nach, einem ge-
eigneten Bauplatz um. Nachdem drei verschiedene ins
Auge gefaßte Plätze sich als ungeeignet erwiesen hatten,
lud der Stadtrat im April 1913 den Vorstand des Bau-
wesens I ein, zu prüfen und zu berichten, ob und in
welcher Weise im Gebiete des ehemaligen Holzdepots an
der Selnaustraße ein Bauplatz für ein chemisches Labo-
ratorium geschaffen werden könne. Bevor die Studien
hierüber gänzlich zum Abschlüsse gediehen waren, berichtete
der Polizeivorstand, daß das Haus zur Mühleburg an
der Zähringerftraße, das seinerzeit auf Antrag der Feuer-
wehrkommisfion zur Umwandlung in eine ständige Brand-
wache bestimmt worden war, den Raumbedürfnissen doch
nicht zu genügen vermöchte und daß daher an geeigneter
zentraler Lage ein Neubau erstellt werden sollte.

Die Bauverwaltung l erhielt den Austrag, zu prüfen,
ob nicht neben dem chemischen Laboratorium auch die

Brandwache auf dem städtischen Lande links des
Schanzengrabens erstellt werden könnte. Die Studien
und die Beratungen mit den beteiligten Verwaltungs-
abteilungen und der Feuerwehrkommission führten zu
der im Situotionsplan dargestellten Lösung. Darnach
soll darauf verzichtet werden, den langen und namentlich
in seinem südwestlichen Teil schmalen Landstreifen zwi-
schen der Tierarzneischule und den Häusern am nörd-
lichen Arm der Selnaustraße einerseits und dem Schan-
zengraben anderseits durch eine vom Bahnhof Selnau
bis zur Sihlftraße führende Längsstraße zu erschließen.
Die Straße hätte eine verhältnismäßig große Fläche er-

fordert, so daß im südwestlichen Teil keine vorteilhaften
Bauplätze hätten gebildet werden können. Da zudem
bereits die Aufgabe gestellt war, für zwei Dtenstzweige
Gebäude zu errichten, die zwar einer zentralen Lage be-
dürfen, aber nicht notwendigerweise unmittelbar an eine
Verkehrsstraße anstoßen müssen, so lag es nahe, das
Hinterland durch kürzere Zufahrtsstraßen zu erschließen.
Die Erschließung des Gebietes des ehemaligen Holzdepots
ist folgendermaßen gedacht: An der Selnaustraße, gegen-
über dem Bahnhof Selnau, soll auf der nach dem An-
trage des Stadtrates vorgeschobenen Baulinie ein Wohn-
und Geschäftsgebäude, sei es durch die Stadt, sei es durch
einen Privaten, erstellt werden. In dem dahinterliegen-
den Gelände, wo die Erschütterungen des Bodens durch
den Fuhrwerk- und Straßenbahnverkehr auf der Selnau-
straße weniger spürbar sind, soll das chemische Labora-
torium gebaut werden. Die Zufahrt erfolgt durch eine
an Stelle des einzudeckenden Sihlkanals zu schaffende
Zufahrtsstraße, die im Plan als verlegter Badweg be-

zeichnet ist, weil der südliche Teil des Badweges in diese

Straße verlegt werden soll. Der verlegte Badweg
bildet ferner die nötige Zufahrt für das nordöstlich des

Laboratoriumsbauplatzes längs des Gebietes der Tier-
arzneischule befindliche städtische Land, das bis auf wei-
teres wie bisher als Lagerplatz vom Stroßeninspektorat
benützt werden soll und später vielleicht einmal durch die
Sladt baulich verwertet werden wird. Mit genügend
breiter Ausfahrt gegen die Selnaustraße zwischen der
Tierarzneischule und dem Gebäude der Baugewerbekasse
soll nordöstlich des Lagerplatzes teils auf der ehemals
Schmidschen Liegenschaft, teils auf der Liegenschaft zum
Sihlbad und teils im Gebiete des ehemaligen Kanals
die städtische Brandwache mit den sie flankierenden
Werkstattanbauten erstellt werden. Die Feuerwehrkom-
mission hat der Lage der Brandwache zugestimmt. Gegen-
wärlig wird das Raumprogramm überprüft, nachher er-
folgt die Ausarbeitung des generellen Projektes. Die
künftige llberbauung des Gebietes an der Sihlftraße
zwischen Selnaustraße und Schanzengraben, das zum
größten Teil in privatem Besitz ist, und die Schaffung
der nötigen Zufahrt zum dortigen Hinterland, von der
Sihlftraße her, soll später geregelt werden.

Das Projekt für die Errichtung des chemischen La-
boratoriums ist fertiggestellt und liegt zurzeit vor dem
Bundesrat. Sobald dieser die Genehmigung ausgespro-
chen hat, wird das Projekt mit dem Kreditbegehren dem
Großen Stadtrate vorgelegt werden. Nach Bewilligung
des Kredites soll mit der Ausführung sofort begonnen
werden, nicht nur. weil das Bedürfnis dringend ist,
sondern auch, um dem Hochbauamt und dem Baugewerbe
Arbeit zu verschaffen. Vor Baubeginn, ja vor Genehmi-
gung des Projektes, sollte aber über die vom Stadtrate
vorgeschlagene Änderung der Baultnie der Selnaustraße
entschieden sein.

Für eine Verschiebung der Behandlung der Baulinien-
Vorlage bis nach Durchführung des Jdeenweltbewerbes
zur Erlangung eines Bebauungsplanes für Zürich
seine Vororte, erklärt der Stadtrat nach diesen Mittei-
langeu, liegt kein Grund vor. Der Stadtrat könnte vor
allem das Projekt für den Neubau des chemischen Labo-
ratoriums nicht so lange zurücklegen. Der geplante
Wettbewerb soll überhaupt nicht eine Siftterung der Be-
bauungsplan- und Quartierplanstudien und der Fest-
setzung von Bau- und Niveaulinien von öffentlichen und
Quartierstraßen zur Folge haben. In den meisten Fällen
stünden einer Siftterung gesetzliche Bestimmungen und
Regierungsratsbeschlüsse entgegen. Der Wettbewerb wird
seinen Wert nicht verlieren, wenn während seiner Durch-
führung der Ausbau des Bebauungsplanes seinen nsr-
malen Fortgang nimmt.
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